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29.04.2026 Kurzfassung des Ergebnisprotokolls zu der Prüfung der FQA_2026_04_14  

Kurzfassung des Ergebnisprotokolls zu der Prüfung der Fachstelle für Pflege- und 
Behinderteneinrichtungen – Qualitätsentwicklung und Aufsicht (FQA) vom 

14.04.2026 
 
I. Strukturdaten und allgemeine Informationen  
 
Geprüfte Einrichtung:     Heimathof Simonshof  
      Stationäre Wohnungslosenhilfe 

Besondere Wohnform der Eingliederungshilfe(EGH) 
                                       Simonshof 1 

97654 Bastheim 
 

Träger: Caritasverband für die Diözese  
Würzburg e. V.  
Franziskanergasse 3 
97070 Würzburg 
 

Zielgruppe:  Erwachsene Menschen mit Behinderung 
 
Angebotene Wohnformen:  
x Besondere Wohnform der EGH  Betreute Wohngruppe 
 Langzeitpflege  Beschützender Bereich 
 Kurzzeitpflege  Eingestreute Tagespflege 

    
Angebotene Plätz:   73 Plätze 
Belegte Plätze:    29 Plätze 
 
II. Geprüfte Qualitätsbereiche  
 
Im Rahmen der Begehung vom 11.12.2025 wurden folgende Qualitätsbereiche geprüft:  
 

Ø Hauswirtschaftliche Versorgung und Verpflegung 
Ø Wohnqualität 
Ø Personal und personelle Mindestanforderungen 
Ø Mitwirkung und Mitbestimmung 
Ø Bauliche Mindestanforderungen 
Ø Eingliederung und Teilhabe von Menschen mit Behinderung 
Ø Bedarfsplanung für Menschen mit Behinderung und Dokumentation 

 
III. Einsichtsrecht in die Langfassung des Ergebnisprotokolls  
 
Nähere Informationen zu den in den Qualitätsbereichen getroffenen Feststellungen finden Sie in der 
Langfassung des Ergebnisprotokolls. Bei berechtigtem Interesse können Sie in den Räumlichkeiten der 
Einrichtung Einsicht in die Langfassung nehmen, wenden Sie sich hierzu bitte an die Verwaltung oder 
die Abteilungsleitung der Wohnungslosenhilfe. Ein berechtigtes Interesse ist anzunehmen, wenn bei 
verständiger Würdigung des Anliegens ein sachliches Interesse an der Einsichtnahme besteht. Dies 
umfasst jedes rechtliche, ideelle und tatsächliche Interesse an der Informationsgewährung. Zu den Per-
sonen, die ein berechtigtes Interesse zur Einsichtnahme haben, zählen i.d.R.Personen, die in der Ein-
richtung leben (Bewohner bzw. auch deren Vertretungsberechtigte/Bevollmächtigte) oder die für sich 
selbst oder einen Angehörigen einen Pflege-oder Betreuungsplatz suchen sowie Personen, die in der 
Einrichtung tätig sind oder tätig werden möchten.  


